GASTAUFNAHME- UND VERMITTLUNGSBEDINGUNGEN DES GRAFSCHAFT BENTHEIM TOURISMUS E.V.

Der GBT vermittelt Unterkiinfte von Beherbergungsbetrieben und Privatvermietern (Hotels, Gasthauser, Pensionen, Privatzimmer und Ferien-
wohnungen), nachstehend "Gastgeber" abgekiirzt, in der Grafschaft Bentheim und Umgebung entsprechend dem aktuellen Angebot. Die nach-
folgenden Bedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des im Buchungsfall zwischen dem Gast und dem Gastgeber zu Stande
kommenden Gastaufnahmevertrags und regeln erganzend zu den gesetzlichen Vorschriften das Vertragsverhaltnis zwischen dem Gast und
dem Gastgeber und die Vermittlungstatigkeit des GBT. Bitte lesen Sie diese Bedingungen daher sorgfaltig durch.

1. Stellung des GBT

1.1. Der GBT hat, soweit keine anderweitigen Vereinbarungen
ausdricklich getroffen wurden, lediglich die Stellung eines Vermitt-
lers.

1.2. Er haftet nicht fiir die Angaben des Gastgebers, Leistungen und
Leistungsstorungen hinsichtlich der vom Gastgeber zu erbringenden
Leistungen.

1.3. Eine etwaige Haftung des GBT aus dem Vermittlungsvertrag
bleibt hiervon unberihrt.

2. Vertragsschluss

2.1. Mit der Buchung bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss
des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. Grundlage dieses An-
gebots sind die Beschreibung der Unterkunft und die ergédnzenden
Informationen in der Buchungsgrundlage (z.B. Ortbeschreibung,
Klassifizierungserlauterung) soweit diese dem Kunden vorliegen.
2.2. Die Buchung kann mundlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax
oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Bei elektro-
nischen Buchungen wird dem Gast der Eingang der Buchung unver-
zuglich auf elektronischem Weg bestatigt.

2.3. Der fur Mitreisende buchende Gast oder andere Auftraggeber
der Buchung (Firmen, Vereine, Gruppenverantwortliche) haben fir
alle Vertragsverpflichtungen von gebuchten Géasten, fur welche die
Buchung erfolgt, wie flr ihre eigenen einzustehen, sofern sie diese
Verpflichtung durch ausdriickliche und gesonderte Erklarung uber-
nommen haben.

2.4. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklarung
zustande, die keiner Form bedarf, mit der Folge, dass mindliche
und telefonische Bestatigungen fur den Gast rechtsverbindlich sind.
Im Regelfall wird der Gastgeber oder als dessen Vertreter der GBT
— zusatzlich eine schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestéatigung
oder in Textform per E-Mail an den Gast Uibermitteln.

3. Reservierungen

3.1. Unverbindliche Reservierungen, die zum kostenlosen Rucktritt
berechtigen, sind nur bei entsprechender ausdrucklicher Vereinba-
rung mit dem GBT oder dem Gastgeber mdglich.

3.2.Ist keine Reservierung ausdricklich vereinbart, eine solche
Vereinbarung nicht getroffen worden, so fihrt die Buchung nach
Ziffer 1 dieser Bedingungen grundséatzlich zu einem fur den Gastge-
ber und den Gast/Auftraggeber rechtsverbindlichen Vertrag.

3.3. Ist bei Privatgésten eine unverbindliche Reservierung verein-
bart, so hat der Gast/Auftraggeber bis zum vereinbarten Zeitpunkt
dem Gastgeber oder dem GBT Mitteilung zu machen, falls die Re-
servierung als verbindliche Buchung behandelt werden soll. Ge-
schieht dies nicht, entféllt die Reservierung ohne weitere Benach-
richtigungspflicht des GBT. Erfolgt die Mitteilung, so gilt wird die
Buchung unabhéngig einer vom GBT etwa noch erfolgenden Bu-
chungsbestatigung verbindlich.

4. Preise und Leistungen, Preiserh6hungen

4.1. Die im Prospekt angegebenen Preise sind Endpreise und
schlieRen die gesetzliche Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein,
soweit bezlglich der Nebenkosten nicht anders angegeben. Sie
gelten pro Person. Gesondert anfallen und ausgewiesen sein kdn-
nen Kurtaxe sowie Entgelte flr verbrauchsabhangig abgerechnete
Leistungen (z.B. Strom, Gas, Wasser, Kaminholz) und fur Wahl- und
Zusatzleistungen.

4.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistungen ergeben sich
ausschlief3lich aus dem Inhalt der Buchungsbestatigung in Verbin-
dung mit dem glltigen Prospekt, bzw. Objektbeschreibung sowie
aus etwa erganzend mit dem Gast/Auftraggeber ausdriicklich getrof-
fenen Vereinbarungen. Dem Gast/Auftraggeber wird empfohlen,
erganzende Vereinbarungen schriftlich zu treffen.

5. Zahlung

5.1. Die Falligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach
der mit dem Gast oder dem Auftraggeber getroffenen und in der
Buchungsbestatigung vermerkten Regelung. Ist eine besondere
Vereinbarung nicht getroffen worden, so ist der gesamte Unter-
kunftspreis einschlief3lich der Entgelte fur Nebenkosten und Zusatz-
leistungen zum Aufenthaltsende zahlungsfallig und an den Gastge-
ber zu bezahlen.

5.2. Auch ohne ausdricklichen Vermerk in der Buchungsbestéatigung
kann der Gastgeber eine Anzahlung in Hohe von 12% des Gesamt-
preises verlangen.

5.3. Zahlungen in Fremdwahrungen und mit Verrechnungsscheck
sind nicht moglich. Kreditkartenzahlungen sind nur méglich, wenn
dies vereinbart oder vom Gastgeber allgemein durch Aushang an-
geboten wird. Zahlungen am Aufenthaltsende sind nicht durch U-
berweisung moglich.

5.4. Der Gast und der Auftraggeber kommen ohne Mahnung in
Verzug, falls fallige Rechnungsbetrége nicht innerhalb von 30 Tagen
nach Zugang der Rechnung ausgeglichen sind. Die Forderung des
Gastgeber ist mit acht Prozent uber dem Basiszinssatz, bei
Verbrauchern mit funf Prozent zu verzinsen. Die Geltendmachung
eines weiter gehenden Schadens bleibt vorbehalten.

6. Ricktritt und Nichtanreise

6.1. Im Falle des Rucktritts oder der Nichtanreise bleibt der An-
spruch des Gastgebers auf Bezahlung des vereinbarten Aufent-
haltspreises einschlieRlich des Verpflegungsanteils und der Entgelte
fur Zusatzleistungen, bestehen.

6.2. Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines gewohnlichen Ge-
schéaftsbetriebs, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen
und unter Beriicksichtigung des besonderen Charakters einer Unter-
kunft (z. B. Nichtraucherzimmer, Familienzimmer) um eine anderwei-
tige Verwendung der Unterkunft zu bemuhen.

6.3. Der Gastgeber hat sich eine anderweitige Belegung und, soweit
diese nicht mdoglich ist, ersparte Aufwendungen anrechnen zu las-
sen.

6.4. Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsatzen
fur die Bemessung ersparter Aufwendungen, hat der Gast, bzw. der
Auftraggeber an den Beherbergungsbetrieb die folgende Betrdgen
zu bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten Preis der Unter-
kunftsleistungen (einschlieRlich aller Nebenkosten), jedoch ohne
Beriicksichtigung etwaiger offentlicher Abgaben wie Fremdenver-
kehrsabgabe oder Kurtaxe:

= Bei Ferienwohnungen/Unterkiinften ohne

Verpflegung 90%
= Bei Ubernachtung/Friihstiick 80%
= Bei Halbpension 70%
= Bei Vollpension 60%

6.5. Dem Gast/dem Auftraggeber bleibt es ausdriicklich vorbehalten,
dem Gastgeber nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen
wesentlich hoher sind, als die vorstehend berucksichtigten Abzuge,
bzw. dass eine anderweitige Verwendung der Unterkunftsleistungen
stattgefunden hat. Im Falle eines solchen Nachweises sind der Gast,
bzw. der Auftraggeber nur verpflichtet, den entsprechend geringeren
Betrag zu bezahlen.

6.6. Der Abschluss einer Reise-Rucktrittskosten-Versicherung
wird dringend empfohlen.

6.7. Die Rucktrittserklarung ist aus buchungstechnischen Griinden
an den GBT (nicht an den Gastgeber) zu richten und sollte im Inte-
resse des Gastes schriftlich erfolgen.

7. Pflichten des Kunden, Kiindigung durch den Gastgeber

7.1. Der Gast ist verpflichtet, auftretende Mangel und Stérungen
unverziglich dem Gastgeber anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.
Eine Méangelanzeige, die nur gegeniiber dem GBT als Tourismus-
stelle erfolgt, ist nicht ausreichend. Unterbleibt die Mangelanzeige
schuldhaft, kdnnen Anspriche des Gastes ganz oder teilweise
entfallen.

7.2. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Méngeln oder
Stérungen kindigen. Er hatte zuvor dem Gastgeber im Rahmen der
Mangelanzeige eine angemessene Frist zu Abhilfe zu setzen, es sei
denn, dass die Abhilfe unmdglich ist, vom Gastgeber verweigert wird
oder die sofortige Kiindigung durch ein besonderes, dem Gastgeber
erkennbares Interesse des Gastes sachlich gerechtfertigt oder aus
solchen Griinden die Fortsetzung des Aufenthalts unzumutbar ist.
7.3. Eine Mithahme und Unterbringung von Haustieren in der Unter-
kunft ist nur im Falle einer ausdriicklichen diesbeziiglichen Vereinba-
rung zulassig, wenn der Gastgeber in der Ausschreibung diese
Maoglichkeit vorsieht. Der Gast ist im Rahmen solcher Vereinbarun-
gen zu wahrheitsgeméafen Angaben tber Art und GroRe verpflichtet.
VerstdRBe hiergegen konnen den Gastgeber zu auf3erordentlichen
Kundigung des Gastaufnahmevertrag berechtigen.



8. Haftungsbeschrankung

Der Gastgeber haftet nicht fir Leistungsstérungen im Zusammen-
hang mit Leistungen, die wahrend des Aufenthalts fir den
Gast/Auftraggeber erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt
werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen
usw.). Entsprechendes gilt fur Fremdleistungen, die bereits zusam-
men mit der Buchung der Unterkunft vermittelt werden, soweit diese
in der Ausschreibung, bzw. der Buchungsbestatigung ausdriicklich
als Fremdleistungen gekennzeichnet sind.

der Hemmung ein.

10. Rechtswahl und Gerichtsstand

9. Verjahrung

9.1. Vertragliche Anspriiche des Gastes/Auftraggebers gegeniber
dem Gastgeber oder des GBT aus der Verletzung des Lebens, des
Korpers oder der Gesundheit einschlieRlich vertraglicher Anspriiche
auf Schmerzensgeld, die auf deren fahrlassiger Pflichtverletzung
oder einer vorsatzlichen oder fahrlassigen Pflichtverletzung ihrer
gesetzlichen Vertreter oder Erfullungsgehilfen beruhen, verjahren in
drei Jahren. Dies gilt auch fur Anspriiche auf den Ersatz sonstiger
Schéaden, die auf einer grob fahrlassigen Pflichtverletzung des Gast-
gebers, bzw. des GBT oder auf einer vorséatzlichen oder grob fahr-
lassigen Pflichtverletzung von deren gesetzlichen Vertreter oder
Erfullungsgehilfen beruhen.

9.2. Alle Ubrigen vertraglichen Anspriiche verjahren in einem Jahr.
9.3. Die Verjahrung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt
jeweils mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstan-
den ist und der Gast/Auftraggeber von Umsténden, die den An-
spruch begriinden und dem Gastgeber, bzw. des GBT als Schuldner
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen musste.
9.4. Schweben zwischen dem Gast und dem Gastgeber, bzw. dem
GBT Verhandlungen Uber geltend gemachte Anspriiche oder die
den Anspruch begrindenden Umsténde, so ist die Verjahrung ge-
hemmt bis der Gast oder der Gastgeber, bzw. der GBT die Fortset-
zung der Verhandlungen verweigert. Die vorbezeichnete Verjah-
rungsfrist von einem Jahr tritt frihestens 3 Monate nach dem Ende

10.1. Auf das Vertragsverhaltnis zwischen dem Gast, bzw. dem
Auftraggeber und dem Gastgeber, bzw. dem GBT findet ausschlie3-
lich deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt fiir das sons-
tige Rechtsverhaltnis.

10.2. Der Gast, bzw. der Auftraggeber, kdnnen den Gastgeber, bzw.
den GBT nur an deren Sitz verklagen.

10.3. Fur Klagen des Gastgeber, bzw. des GBT gegen den Gast,
bzw. den Auftraggeber ist der Wohnsitz des Kunden maRgebend.
Fir Klagen gegen Gaste, bzw. Auftraggeber, die Kaufleute, juristi-
sche Personen des offentlichen oder privaten Rechts oder Personen
sind, die lhren Wohn-/Geschéftssitz oder gewdhnlichen Aufenthalts-
ort im Ausland haben, oder deren Wohn-/Geschaftssitz oder ge-
wohnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des Gastgeber vereinbart.

10.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und
insoweit auf den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmun-
gen der Europaischen Union oder andere internationale Bestimmun-
gen anwendbar sind.

© Urheberrechtlich geschutzt; Rechtsanwalt Noll,
Stuttgart, 2005-2011.

Vermittelnde Tourismusstelle ist:

Grafschaft Bentheim Tourismus e.V.

Rechtstrager:

vertreten durch Vorstandsvorsitzenden Hans-Werner Schwarz
van-Delden-Str. 1-7

48529 Nordhorn

Telefon: 05921-961196

Telefax: 05921-961197

E-Mail: tourismus@grafschaft.de



	1. Stellung des GBT 
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	9.4. Schwe ben zwi schen dem Gast und dem Gastgeber, bzw. dem GBT Ver hand lun gen über gel tend ge mach te An sprü che oder die den An spruch be grün den den Um stän de, so ist die Ver jäh rung ge hemmt bis der Gast oder der Gastgeber, bzw. der GBT die Fort set zung der Ver hand lun gen ver wei gert. Die vor be zeich ne te Ver jäh rungs frist von ei nem Jahr tritt frü hes tens 3 Mo na te nach dem En de der Hem mung ein. 

	10. Rechtswahl und Gerichtsstand 
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